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150 Jahre Kantonale Offiziersgesellschaft Ziirich

Dr. Robert Lang, Brigadier zD

Dass in der Zeit unmittelbar nach den Napoleonischen
Kriegen und dem Wiener Kongress, in einer Zeit, die die
innere Starkung der Schweiz und ihrer demokratischen
Einrichtungen herbeifuhrte, der Sinn nicht in erster Linie
auf Militérisches gerichtet war, ist verstandlich. So findet
man kaum Verbindungen von Offizieren, die sich der For-
derung der militarischen Bereitschaft besonders ver-
schrieben hatten. Ausnahmen bestanden etwa in gros-
seren Orten.

Die wohl alteste Offiziersgesellschaft ist das im Jahre
1682 in Zurich gebildete und 1686 statutarisch organi-
sierte Feuerwerker- und Atrtillerie-Collegium. Seine Mit-
glieder betrieben vor allem die praktische Ausbildung zum
Artilleristen. Ebenda wurde am 11.Méarz 1767 die Ma-
thematisch-Militérische Gesellschaft ins Leben gerufen.
Ihr Arbeitsgebiet war Mathematik, Taktik, Fortifikations-
lehre, Geographie, Kriegsgeschichte und Kriegfiihrung.
Auch der Vorlaufer der heutigen Offiziersgesellschaft von
Winterthur und Umgebung, die Militargesellschaft des
Quartiers Winterthur, bestand schon seit 1802.

Nach dem Aktivdienst 1831/32 allerdings, am
24 . November 1833, gab sich die Schweizerische Offi-
ziersgesellschaft Organisation und Statuten.

Obwohl es an kompetenten Stimmen der Kritik am Mi-
litarwesen nicht gefehlt hat, begannen erst um diese Zeit
unter den Zircher Offizieren, die damals die respektable
Zahl von 20 eidgendssischen Obersten in den General-
stab stellten, die Gesprache Uber die Bildung einer Offi-
ziersgesellschaft des Kantons Zirich. Sie kam am 23. Fe-
bruar 1834 zustande und zahlte gleich 184 Mitglieder.

Der Zweck ihrer Tatigkeit war von Anfang an in den
Statuten festgehalten. So lautet § 1: Die Gesellschaft hat
zum Zwecke: Beforderung der freundschaftlichen Ver-
haltnisse unter sich und gegenseitige Belehrung durch
mundliche und schriftliche Mitteilungen. Dass die Befér-
derung der freundschaftlichen Verhéltnisse allem voran-
gestellt wird, besagt keineswegs, dass sich die Aktivitat
der Gesellschaft darin erschopfte. Im Gegenteil zeigt § 5
der Statuten, wie gearbeitet werden sollte: Die Sitzungen
beginnen vormittags 10 Uhr; die Zeit von 10 bis 1 Uhr ist
dem wissenschaftlichen Zwecke, die tbrige Zeit dem ge-
selligen Vergnigen gewidmet. Nach § 7 der Statuten hat
denn auch der Prasident dafiir zu sorgen, dass der Gesell-

- schaft Arbeiten von allgemeinem militarischem Interesse
vorgelegt werden, und fur jede derselben einen Referen-

ten zu bezeichnen,welchem die Arbeit einen Monat vor
der Versammlung mitzuteilen ist.

Das waren strenge Brauche, und in der Tat finden wir
schon gleich zu Beginn der Gesellschaftstatigkeit eine
Kommission, die sich mit den Mangeln und Gebrechen
unseres kantonalen und eidgendéssischen Wehrwissens
2u befassen hatte. Die Ausdehnung des Auftrages auf das
eidgendssische Wehrwesen wurde allerdings schon in
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der die Kommission bestellenden Versammlung zurlck-
gezogen, offenbar weil man doch fand, man kénne in je-
nem Zeitpunkt von Zirich aus in eidgendssischen Dingen
noch nicht deutlich genug mitreden. Auch ist die Offi-
ziersgesellschaft des Kantons Zirich eine ztrcherische
Gesellschaft; sie vermied, wie aktenkundig ist, ein Zu-
sammenfallen ihrer Versammlungstage mit dem Sechse-
lduten. Mit ihren Finanzen hatte sie bei einem Jahresbei-
trag von 40 Rappen etwas Mihe und scheute sich des-
halb nicht, anfanglich noch Defizite bis tiber 2000 Fran-
ken auszuweisen.

Die ernsthafte Tatigkeit zugunsten des zircherischen
Wehrwesens nahm ihren Fortgang, und schon drei Jahre
nach der Grindung wurde der Zweckparagraph 1 der
Statuten durch «Mitteilungen sowie auch Aufrechterhal-
tung und Vervollkommnung unseres Wehrwesens» er-
ganzt. Von der Bestellung von Kommissionen und Sach-
verstandigen im Einvernehmen mit dem zurcherischen
Kriegsrat wurde weiterhin regen Gebrauch gemacht. Ar-
beiten uber Disziplin und Mannszucht, tGber Erttichtigung
im Reiten, Gber eine neue Militarstrafrechtspflege, tber
eine neue Militarorganisation bis zur Verbesserung des
Schiesswesens wurden ergéanzt durch laufende Berichte
tber die einzelnen Waffengattungen, die Infanterie und
die Scharfschutzen, die Artillerie, die Kavallerie und die
Genietruppen.

Die Zurcher Offiziere waren rege, auch wenn ihr Prasi-
dent gelegentlich noch mehr Arbeiten forderte und darauf
hinwies, dass sie in wissenschaftlicher Beziehung den
andern kantonalen Offiziersgesellschaften nicht nach-
stehen durften. Hie und da stellte auch die Schweizeri-
sche Offiziersgesellschaft Aufgaben, zu deren Losung sie
sich an die kantonalen Gesellschaften wandte, und an-
derseits verengte sich der Kontakt mit der Schweizeri-
schen Offiziersgesellschaft auch in der Bearbeitung von
Fragen, die die Armee und ihre Organisation betrafen.

So nahmen die Zurcher, denen gute Waffenbriider-
schaft viel galt, engagiert Anteil an der Entwicklung des
Wehrwesens im Kanton und je langer je mehr in der Eid-
genossenschaft. Alle Fragen von Bedeutung in den ver-
gangenen 150 Jahren bildeten Gegenstand der Aus-
sprache, des Abwé&gens und der Meinungsbildung.

In zwei grundsatzlichen Bereichen hat sich die Offi-
ziersgesellschaft des Kantons Zurich besonders vehe-
ment eingesetzt. Der eine betraf die Forderung nach einer
Armeespitze, die unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg
mit Insistenz verfochten wurde und dann wieder im Rah-
men der im Jahre 1966 und fraher diskutierten Reorga-
nisation des Eidgendssischen Militardepartementes. Die
wohl harteste Auseinandersetzung aber, die innerhalb der
Schweizerischen Offiziersgesellschaft stattfand, galt
Mitte der funfziger Jahre der Erarbeitung eines Abwehr-
konzeptes, das aufgrund der Lehren des Zweiten Welt-
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krieges fur unsere Armee wegleitend sein sollte. Mit zahl-
reichen Kameraden forderten die Zurcher die Mittel fur
einen beweglichen Einsatz der Feldarmee. lhnen standen
die Statiker gegentber, die sich auf blosse Verteidigung
und hochstens lokale Angriffsfahigkeit beschranken woll-
ten. Es ist intensiv und lange gerungen worden. Die An-
strengung hat sich gelohnt, denn die Truppenordnung
1961 hat unserer Armee die Mittel zugestanden, die sie
fur eine mindestens teilweise bewegliche Kampffihrung
bendtigt, wie sie die noch heute giiltige Abwehrkonzep-
tion der Schweizerischen Armee vom 6. 6. 66 vorsieht.
Zu diesem Meinungsaustausch haben verschiedene Mit-
glieder der Offiziersgesellschaft des Kantons Zirich einen
entscheidenden Beitrag geleistet.

«Verhehlen dirfen wir uns nicht, dass vielen Mangeln
und Gebrechen schon durch stricte Anwendung der Ge-
setze abgeholfen werden kann, dass es auch den einzel-
nen Officieren maglich ist, Vieles zu manchen Verbesse-
rungen beizutragen, besonders dadurch, dass sie sich alle
néthigen Kenntnisse erwerben, strenge an den beste-
henden Reglements halten, alle ihre Pflichten aufs
Genaueste erfillen, jeder in seiner Stellung den punkt-
lichsten Gehorsam leistet und fordert, und in dem Kreise

seiner Umgebungen die Vorurtheile gegen das Wehrwe-
sen, welche leider hier und da Wurzel gefasst haben, zu
beseitigen sucht.»

Mit diesen Worten hat vor 150 Jahren der Referent
Uber den Bericht der von der Offiziersgesellschaft im Kan-
ton Zurich niedergesetzten Commission tber Verbesse-
rungen im zircherischen Militarwesen, Major von Muralt,
seine Berichterstattung abgeschlossen. Sie gelten noch
immer.

Wenn die Offiziersgesellschaft des Kantons Zurich die
Feier ihres 150jahrigen Bestehens nicht mit dem Blick
zurlick auf friiher Geschehenes oder Unterlassenes be-
geht, so tut sie recht daran; denn ihr Ziel, die Schlagkraft
der Armee zu férdern, bleibt unveréanderlich und ist auf die
Zukunft ausgerichtet. So moge das Symposium, das die
Jubilaumsfeier umrahmt, ein wahrhafter Beitrag dazu
sein.

Der verehrte friihere Kommandant der Zurcher Divi-
sion, Divisionar Edgar Schumacher, hat auf die Frage,
woher dem denkenden Chef das Recht komme, unablés-
sig zu fordern, und woher die Kraft, im Fordern unbeirrt zu
beharren, geantwortet, dass beide wohl aus einer Quelle
fliessen: aus der Treue seines eigenen Dienens.

Artikel 1 und 2 der ersten Statuten der KOG Ziirich vom 23. Februar 1834.

7
2l

L
Lt iy
T

/y»/;?//? AL f /%’ 2 u-,mj?
%w‘w / p e

ey s sy aﬁémz%/"/

AM Xn /M{?&

ot ffor .&9 _Asrkont)
Sipbon %/4«// //%

s o ok

A

ﬂ%/g%% g Bk Gl
Z/m /fb 4.,:’1‘»/%/ A ¢ /-»/«4/“% /V KZ T,

-

St
G

40




	150 Jahre Kantonale Offiziersgesellschaft Zürich

